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Regeste

Familienzusammenführung (Asyl)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht
vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Die Beschwerdeführerin hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 6 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich um eine
solche, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG).
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines Schriftenwechsels
verzichtet.

E. 4.1
Die Vorinstanz führte zur Begründung ihre Verfügung aus, die Beschwerdeführerin habe
die von ihr geltend gemachte eritreische Staats-angehörigkeit im Rahmen des ersten
Asylverfahrens nicht glaubhaft dar-zulegen vermocht. Auch in ihrer Stellungnahme vom



26. März 2021 habe sie weder rechtsgenügliche Ausweispapiere eingereicht noch nähere
überprüfbare Angaben zu ihrer Herkunft gemacht. Ihre Staatsangehörigkeit sei somit
weiterhin unklar, und es sei daher nicht möglich, die erforderliche Prüfung durchzuführen,
ob es ihr und ihrem Lebenspartner hypothetisch zuzumuten wäre, ihre Lebensgemeinschaft
allenfalls im Heimatstaat zu leben. Die Voraussetzungen für einen Einbezug in die
Flüchtlingseigenschaft und das Asyl ihres Partners seien somit nicht gegeben.

E. 4.2
In der Beschwerdeeingabe wurde argumentiert, es würden keine besonderen Umstände im
Sinne von Art. 51 Abs. 1 AsylG vorliegen, da die Frage, ob ein Zusammenleben im
Heimatstaat möglich wäre, aufgrund der Aktenlage nicht überprüft werden könne. Die
Beschwerdeführerin lebe mit ihrem Partner zusammen und sie hätten ein gemeinsames
Kind. Ihr Recht auf ein Familienleben sei höher zu gewichten als die fehlende Möglichkeit
der Überprüfung ihr Herkunft. Es würden zudem keine Hinweise auf einen
missbräuchlichen Hintergrund des Gesuchs um Einbezug vorliegen. Im Übrigen stehe die
Abweisung des Gesuchs um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft ihres Lebenspartners
im Widerspruch dazu, dass ihr von der Vorinstanz aus familiären Gründen die vorläufige
Aufnahme gewährt worden sei.

E. 5.1
Gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG werden Ehegatten und minderjährige Kinder eines
Flüchtlings, die in eigener Person die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen, in die
Flüchtlingseigenschaft ihres Ehepartners beziehungsweise Elternteils einbezogen und
erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. Das Kriterium der
"besonderen Umstände" dient gemäss ständiger Praxis insbesondere dem Zweck,
Missbräuche zu verhindern (vgl. etwa Urteile des BVGer E-5398/2018 E. 6.2 vom 2.
November 2020, D-4376/2017 E. 4.4 vom 4. April 2019, je m.w.H.). In der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts wurde in verschiedenen Konstellationen das Vorliegen von
besonderen Umständen bejaht. So ist ein Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft unter
anderem dann ausgeschlossen, wenn die in die Flüchtlingseigenschaft einzubeziehende
Person eine andere Staatsangehörigkeit besitzt als die als Flüchtling anerkannte Person und
es der Familie an sich zumutbar und möglich wäre, statt in der Schweiz auch in diesem
anderen Land zu leben (vgl. BVGE 2012/32 E. 5.1). Soll der Einbezug in die
Flüchtlingseigenschaft des Ehepartners aufgrund unterschiedlicher Nationalitäten
verweigert werden, ist - in hypothetischer Weise - zu prüfen, ob sich die ganze Familie
gegebenenfalls im Heimatland des nicht verfolgten Ehepartners niederlassen könnte (vgl.
BVGE 2020 VI/6 E. 5.5, Urteil des BVGer E-1683/2013 vom 21. April 2015 E. 6.2.4
m.w.H.). Das Bundesverwaltungsgericht hat ausserdem festgehalten, dass ein "besonderer
Umstand" im Sinne von Art. 51 Abs. 1 AsylG gegeben ist, wenn dem SEM die Prüfung des
Vorliegens einer weiteren Staatsangehörigkeit verunmöglicht wird, weil die
gesuchstellende Person im Rahmen ihres Verfahrens eine schwere
Mitwirkungspflichtverletzung begangen hat (vgl. BVGE 2020 VI/6 E. 9.10).

E. 5.2
Vorliegend steht die Staatsangehörigkeit der Beschwerdeführerin nicht fest. Sie ist ihrer
Obliegenheit im Rahmen der Mitwirkungspflicht zur Offenlegung ihrer Identität weder im
vorangegangenen Asylverfahren noch im vorliegenden Verfahren betreffend den Einbezug
in die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl ihres Lebenspartners nachgekommen, da sie



keinerlei Identitätspapiere oder andere Dokumente zum Beleg ihrer Staatsangehörigkeit
eingereicht hat und ihre Angaben betreffend ihre Herkunft widersprüchlich und äusserst
vage ausgefallen sind. Entsprechend qualifizierte das SEM in seiner Verfügung vom 13.
März 2018 die von der Beschwerdeführerin behauptete eritreische Staatsangehörigkeit als
nicht glaubhaft gemacht, weshalb ihre Staatsangehörigkeit als unbekannt gelten müsse.
Diese Einschätzung wurde vom Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil E-2091/2018
vom 1. September 2020 nicht beanstandet (vgl. dort E. 7.3.2). Im vorliegenden
Einbezugsverfahren hat die Beschwerdeführerin keine neuen Beweismittel eingereicht oder
nähere Angaben gemacht, die eine andere Einschätzung rechtfertigen würden. In
Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist demnach festzustellen, dass sie durch ihr
unkooperatives Verhalten eine schwere Mitwirkungspflichtverletzung begangen und die
Situation der Beweislosigkeit herbeigeführt hat. Dadurch wird die Prüfung der Fragen
verunmöglicht, ob sie und ihr Lebenspartner unterschiedliche Staatsangehörigkeiten
besitzen und ob sich die Familie gegebenenfalls hypothetisch in im tatsächlichen
Heimatland der Beschwerdeführerin niederlassen könnte.

E. 5.3
Nach dem Gesagten ist vorliegend davon auszugehen, dass bei der Beschwerdeführerin
besondere Umstände im Sinne von Art. 51 Abs. 1 AsylG vorliegen, welche einem Einbezug
in die Flüchtlingseigenschaft ihres Ehemanns entgegenstehen.

E. 5.4
Das Recht der Beschwerdeführerin auf Familienleben wird durch die Abweisung ihres
Einbezugsgesuchs nicht tangiert, weil ihr vom SEM mit Verfügung vom 13. März 2018 die
vorläufige Aufnahme gewährt wurde. Entgegen ihrer Auffassung ist auch kein Widerspruch
zwischen letzterer Verfügung und der Abweisung des vorliegenden Gesuchs festzustellen,
da für die sich aus Art. 51 Abs. 1 AsylG beziehungsweise Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20)
ergebenden Ansprüche unterschiedliche Voraussetzungen gelten. Schliesslich kann in
antizipierender Beweiswürdigung auch fest-gestellt werden, dass die in Aussicht gestellte
Identitätsfeststellungsklage voraussichtlich nicht geeignet wäre, den Ausgang des vorliegen
Verfahrens zu verändern (vgl. BVGE 2020 VI/6 E. 10.1).

E. 5.5
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass das SEM das Gesuch der
Beschwerdeführerin um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft ihres Ehemannes zu Recht
abgelehnt hat.

E. 6
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 7
Die mit der Beschwerde gestellten Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen
Prozessführung und Verbeiständung sind abzuweisen, da die Begehren - wie sich aus den
vorstehenden Erwägungen ergibt - aussichtlos waren, weshalb die Voraussetzungen von
Art. 65 Abs. 1 VwVG sowie Art. 102m Abs. 1 AsylG ungeachtet der Frage der
Bedürftigkeit der Beschwerdeführerin nicht erfüllt sind. Das Gesuch um Befreiung von der



Kostenvorschusspflicht wird mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache gegenstandslos.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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